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Entwurf einer Verordnung vom
die Bereitstellung von Informationen zur Identifizierung endokriner Disruptoren in einem Produkt mittels einer Anwendung
NOR: XXXXXXXXXX
Zielgruppe: Jede Person, die Produkte für Verbraucher in Verkehr bringt, die am Ende ihrer Herstellung Stoffe enthalten, die von der französischen Agentur für Lebensmittel, Umwelt und Arbeitsschutz (ANSES) als Stoffe mit nachgewiesenen, vermuteten oder in Verdacht stehenden endokrinenschädigenden Eigenschaften eingestuft werden 
Zweck: Diese Verordnung bezeichnet eine alternative Möglichkeit, die Öffentlichkeit über das Vorhandensein von Stoffen in Produkten zu informieren, die von der Agentur für Lebensmittel-, Umwelt- und Arbeitsschutz als geprüfte, vermutete oder in Verdacht stehende endokrinschädliche Eigenschaften eingestuft werden. Produkte sind Lebensmittel im Sinne von Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 (im Folgenden „REACH“), mit Ausnahme von Arzneimitteln.
Inkrafttreten: Der Text tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft.
Hinweis: Artikel 13-II des Gesetzes Nr. 2020-105 vom 10. Februar 2020 über die Bekämpfung von Abfällen und die Kreislaufwirtschaft (AGEC) sieht vor, dass jede Person, die Produkte für Verbraucher in Verkehr bringt, die Stoffe enthalten, deren endokrinschädigende Eigenschaften von der französischen Agentur für Lebensmittel, Umwelt und Arbeitsschutz (ANSES) als nachgewiesen oder vermutet eingestuft werden, „der Öffentlichkeit auf elektronischem Wege Informationen in einem offenen, leicht wiederverwendbaren und verwertbaren Format durch ein automatisiertes Verarbeitungssystem für jedes der betreffenden Produkte zur Verfügung stellen muss, um das Vorhandensein solcher Stoffe in diesen Produkten zu identifizieren“. Diese Verpflichtung gilt auch für bestimmte Kategorien von Produkten mit einem besonderen Expositionsrisiko für Stoffe, deren endokrinschädigende Eigenschaften ANSES vermutet.
Diese Verpflichtung steht im Einklang mit den Zielen der Zweiten nationalen Strategie für endokrine Disruptoren (NSPE2). Ziel ist es, den Bürgern transparente Informationen über das Vorhandensein von Stoffen mit endokrinschädlichen Eigenschaften in Produkten im Sinne von Stoffen, Zubereitungen, Erzeugnissen (wie in der REACH-Verordnung definiert) und Lebensmitteln zur Verfügung zu stellen.
Sie gilt für die in Artikel R. 5232-19 des Code de la santé publique genannten Erzeugnisse, die für Verbraucher bestimmt sind. Die Bereitstellung dieser Informationen gilt für das gesamte Produkt und seine Primärverpackungen oder Verkaufsverpackungen im Sinne des Artikels R. 543-43 des Umweltgesetzbuchs.
 Die Durchführungsbestimmungen zu dieser Rechtsvorschrift sind in den Artikeln R. 5232-19 bis R. 5232-22 des Code de la santé publique festgelegt. Artikel R. 5232-20 sieht vor, dass die in Artikel L. 5232-5 des Code de la santé publique vorgesehenen Informationen durch einen Antrag zugänglich gemacht werden können, der durch gemeinsame Verordnung der für Gesundheit und Umwelt zuständigen Minister bestimmt wird. Ein von der Europäischen Kommission im Rahmen des LIFE-Programms finanziertes Projekt hat zur Schaffung einer freiwillig aktualisierten Datenbank von Unternehmen über das Vorhandensein von besonders besorgniserregenden Stoffen in den Erzeugnissen im Sinne der REACH-Verordnung geführt. Frankreich ist sehr investiert in dieses Projekt, das eine der Vorzeigemaßnahmen des vierten nationalen Umweltgesundheitsplans ist, durch die Mobilisierung des Nationalen Instituts für industrielle Umwelt und Risiken (INERIS), das vom Umweltministerium unterstützt wird. Die mit dieser Datenbank verknüpfte App Scan4Chem ermöglicht es den Verbrauchern, die darin enthaltenen Informationen durch einfaches Einscannen von Produkt-Barcodes abzurufen. Daher bezeichnet diese Verordnung die Anwendung von Scan4Chem als eine mögliche Methode zur Bereitstellung von Informationen über das Vorhandensein besonders besorgniserregender Stoffe mit nachgewiesenen, vermuteten oder in Verdacht stehenden endokrinschädlichen Eigenschaften in den Erzeugnissen im Sinne der REACH-Verordnung.

Minister für ökologischen Wandel und territorialen Zusammenhalt; und der Minister für Gesundheit und Prävention
Gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit;
Gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Chemikalienagentur, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission;
Gestützt auf die Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere auf die Notifizierung Nr. 2023/XXX/F;
[bookmark: __DdeLink__11050_299813634]Unter Hinweis auf den Code de la santé publique, insbesondere auf Artikel L. 5232-5 gemäß Artikel 13 des Gesetzes Nr. 2020-105 vom 10. Februar 2020 zur Abfallbekämpfung und zur Kreislaufwirtschaft sowie Artikel R. 5232-19 und R. 5232-20,
Erlässt Folgendes:
Artikel 1

Die in Artikel L. 5232-5 des Code de la Santé publique unter den Punkten I und II vorgesehenen Informationen können gemäß Artikel R. 5232-20 dieses Codes mittels der im Anhang aufgeführten Anträge zur Verfügung gestellt werden, sofern sie in französischer Sprache vorliegen und eine eindeutige Identifizierung der Erzeugnisse ermöglichen.

Artikel 2
Die Bestimmungen dieser Verordnung treten am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 

Artikel 3
Diese Verordnung wird im Amtsblatt der Französischen Republik veröffentlicht.


Geschehen am

Minister für ökologischen Wandel und territorialen Zusammenhalt,
Für und im Namen des Ministers:
Der Generaldirektor für Risikoprävention,



Cédric BOURILLET





Der Minister für Gesundheit und Prävention,
Für und im Namen des Ministers:
Der Generaldirektor für Gesundheit,



Jérôme SALOMON




Anhang

Liste der Anwendungen, die für die öffentliche Bereitstellung der in I und II von Artikel L. 5232-5 des Code de la santé publique vorhergesehenen Informationen gemäß Artikel R. 5232-20 des Code de la santé publique benannt wurden:

	Name der App

	Scan4Chem







